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mit Ai abhängig vom mittleren Korndurchmesser
und Gescbiebeführung

Ai abhängig von der Sohlenrauhigkeit
A3 abhängig von der Querprofilform.

Obige Regime-Gleichungen gelten nur für breite Gerinne. Für den
allgemeinen FalLfrdlh. beliebige Querschnittsform, sind die Gleichungen

unter Berücksichtigung von R und P herzuleiten.
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Zweckverbände für die Regionalplanung
DK 711.3:333

Ein Zweckverband ist eine Verbindung von Gemeinden zur
gemeinsamen Bewältigung einer Aufgabe (Abwasserbehandlung, Spital
usw.). Die Gemeinden können einen solchen Verband in der Regel
aber nur schaffen, wenn sie vom kantonalen Recht dazu ermächtigt
werden. Nicht selten kommt es vor, dass in der Region eine Gemeinde
ausser der Reihe tanzen will. Praktisch können dadurch die Bemühungen

der anderen Gemeinden vereitelt werden, wenn nicht das kantonale
Recht auch für diesen Fall Vorsorge getroffen hat. Im einen und
anderen Kanton kann der Regierungs- oder Kantonsrat Gemeinden
zum Beitritt zu einem Zweckverband verpflichten.

Wichtig ist ferner, dass allen Zweckverbänden eine eigene
Finanzkompetenz zusteht. Jede Verbandsgemeinde bezeichnet einen
oder zwei Delegierte, in der Regel den Gemeindepräsidenten oder den
Bauvorstand. Die Delegiertenversammlung genehmigt die Verbandsrechnung

mit einfacher oder qualifizierter Mehrheit. Damit wird jede
Verbandsgemeinde zur Bezahlung des auf sie entfallenden Anteils an
den Zweckverband verpflichtet. Die grösste Gemeinde des
Zweckverbandes bevorschusst die Ausgaben, die nach der Genehmigung der
Rechnung auf die Gemeinden verteilt werden.

Bisher waren es in fast allen Kantonen Vereine und nicht
Zweckverbände, denen die Gemeinden als Mitglieder beigetreten sind, um
die Aufgaben der Regionalplanung zu besorgen. In jüngster Zeit hat
sich im Kanton Zürich ein bemerkenswerter Wandel eingestellt, wie
die VLP mitteilt. Die Planungsgruppe Knonaueramt, sowie die
Regionalplanung Winterthur und Umgebung haben Zweckverbände
mit einer erweiterten Zweckbestimmung gegründet. Diese lautet für
die Region Winterthur und Umgebung : «DemVerband obliegt die
Aufstellung und die Nachführung des vom Regierungsrat zu genehmigenden

Gesamtplans nach § 8b des Baugesetzes über das Gebiet der
Verbandsgemeinden sowie deren Beratung und Vertretung gegenüber
kantonalen Behörden in Fragen der Regionalplanung. Der Verband
kann, unter Vorbehalt der Zustimmung aller Verbandsgemeinden,
weitere Aufgaben der Orts- und Landesplanung übernehmen.»
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Die Statuten der schon erwähnten zwei Zweckverbände bilden
einen verheissungsvollen Ansatzpunkt zu einer dauernden Organisation,

welcher die Gemeindeaufgaben übertragen werden, die in der
einzelnen Gemeinde nicht mehr zweckmässig bewältigt werden können.

Man darf auf die weitere Entwicklung dieser Zweckverbände

gespannt sein. Schon heute aber kann erwartet werden, dassfpibh weitere

Zweckverbände dieser Art bilden, kennzeichnen sie sich doch als

jene Organisationsform, welche für die Regionalplanung am besten

geeignet ist.

Unfallschutz auf Baustellen DK 614.8

Elektrische Anlagen auf Baustellen dürfen nur von Fachleuten
erstellt und unterhalten werden. Da auf kleinen Baustellen oft kein
solcher Fachmann gefunden werden kann, sind Mittel und Wege
gesucht worden, die es erlauben, im Rahmen der gesetzlichen
Vorschriften weitgehend ohne die Hilfe von Elektrofachleuten
auszukommen. Gut bewährt hat sich der Einsatz von vorfabriziertem
Material, vor allem von Baustromverteilerkästen, an welche die ver¬

schiedenen Kabelleitungen ohne weiteres von Nichtfachleuten
angeschlossen werden können. Es empfiehlt sich auch, möglichst viel
Reservematerial wie Verlängerungskabel und dergleichen vorrätig zu
halten, damit an Ort und Stelle keine Eingriffe in die elektrischen

Anlagen vorgenommen werden müssen. Kabelleitungen müssen hochgelegt

oder so verlegt sein, dass sie vor mechanischen Beschädigungen
geschützt sind. Auf jeder Baustelle soll jemand damit beauftragt
werden, täglich nach Arbeitsschluss sämtliche elektrischen Anlagen
auf äussere Schäden zu überprüfen. Darüber hinaus müssen alle
Elektromaschinen und-apparate regelmässig, am besten jeden Monat,
von einem Fachmann oder einer instruierten Person gründlich
revidiert und instandgestellt werden. Elektrische Anlagen im Freien
müssen mit einem Hauptschalter ausgerüstet sein, damit sie nach
Arbeitsschluss ausgeschaltet werden können. Bei Krananlagen ist
zusätzlich ein im Hauptstromkreis liegender Kranschalter einzubauen,
mit dem die Zuleitung sowie die ganze Krananlage stromlos gemacht
werden kann. Auf Baustellen bieten Fehlerstromschutzschalter den
besten Schutz gegen gefährliche Berührungsspannungen. Nr. 65 der

von der SUVAL herausgegebenen «Schweiz. Blätter für
Arbeitssicherheit» behandelt dieses Thema einlässlich.

Eine neue Maschine zur Zerkleinerung von Sperrmül DK 628.49

Gewässerschutz und Reinhaltung unserer Ortschaften rufen nach
der hygienischen Beseitigung des isSiUs. Dieser Forderung sind bereits
viele Städte und Gemeinden durch den Bau von Müllverbrennungsanlagen

nachgekommen. In diesen werden Hausmüll aus Ochsnerkübeln

und Abfälle aus Industrie und Gewerbe unsortiert und ohne
vorherige Aufbereitung verbrannt. Eine Einschränkung muss nur in
bezug auf die Stückgrösse gemacht werden. Schränke, Tische, Betten,
Kisten, Matratzen, Bauholz, Baumstämme und Pfähle, Baumschnitt,
grosse Kartonschachteln, Traktoren-Pneus, Eisenfässer, Kühlschränke

- gesamthaft als Sperrmüll bezeichnet - lassen sich ohne Vorbehandlung

in Müllverbrennungsanlagen nur schwer und in Kompostieranlagen

überhaupt nicht verarbeiten. Diese Sperrgüter werden
gesondert eingesammelt. Damit sie aber zusammen mit Hausmüll und
Industrieabfällen beseitigt werden können, müssen sie zerkleinert
werden. Dazu sind besondere Zerkleinerungsmaschinen erforderlich.

Die Verschiedenartigkeit der Zusammensetzung des Sperrmülls,
die Forderungen der heutigen Hygiene und wirtschaftliche
Überlegungen verlangen von einer Sperrmüllzerkleinerungsmaschine eine
einfache Beschickungsmöglichkeit auch mit äusserst sperrigen Gütern,
die Zerkleinerung verschiedenartigster Materialsorten ohne
Vorsortierung, ruhiges Arbeiten, keine Staubentwicklung, keine
Explosionsgefahr, niedrigen Leistungsbedarf, rninimalen Personalaufwand,
geringe Herstellungskosten und einen wirtschaftlichen Betrieb.

Die Firma Von Roll AG. Zürich, bekannt durch den Bau von
Müllverbrennungsanlagen in ganz Europa, hat eine neuartige
Sperrmüllzerkleinerungsmaschine entwickelt. Während die bisher üblichen
Zerkleinerungsmaschinen das Sperrgut zermahlen, wird es in dieser
Neukonstruktion zerschnitten. Diese vermag alle genannten Güter
selbsttätig zu zerkleinern. Die maximale Durchsatzleistung ist von der
Zusammensetzung der Abfälle abhängig. Sie variiert zwischen 120 und
200 m8/h.

Bild 1. Inmitten bebauten Gebietes steht die Müllverbrennungsanlage der
Stadt Wien
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Die grosse horizontale Einfüllöffnung von 3,0 x 3,4 m gestattet
eine einfache Beschickung. Zweckmässigerweise wird die Maschine
im Müllbunker einer Abfallvernichtungsanlage aufgestellt und mit
einem Greiferkran bedient

Die Maschine besteht im wesentlichen aus zwei gelenkig miteinander

verbundenen mehrteiligen StaMrahmen, die im geöffneten
Zustand V-förmig angeordnet sind. Der feste Rahmen weist sieben

parallele Eisenprofilträger von 30 cm Breite auf, die im Abstand von
je 30 cm montiert und an deren Kanten Schneidmesser festgeschraubt
sind. Der bewegliche Rahmen umfasst zwei Rechenteile aus je drei
Balken, die an ihrem oberen Ende durch eine Traverse fest miteinander

verbunden sind. Unten lagern sie gelenkig auf einer Welle. Die
Breite der Balken und ihre gegenseitigen Abstände stimmen mit
denjenigen des festen Rahmens überein; ihre Kanten sind ebenfalls mit
Schneidmessern versehen.

Durch zwei doppelt wirkende hydraulische Zylinder werden die
beweglichen Rechenteile hin und her bewegt. Beim Schliessen schwenken

die Balken des beweglichen Systems in die Zwischenräume des

festen Rahmens. Dabei wird der Sperrmüll von den Schneidmessern
erfasst und zerschnitten. Rückhaltenocken sorgen dafür, dass kein
Material nach oben ausweichen kann. Die Bewegung erfolgt langsam,
aber mit grosser Kraft. Die Bewegungsenergie wird von einer elektro-
hydraulischen, regelbaren Axial-Kolbenpumpe erzeugt und mittels
Drucköl auf die Zylinder übertragen. Dieses Verfahren erlaubt ein
Kleinhalten der Massenkräfte.

Die installierte Motorleistung ist niedrig; sie beträgt nur 37 kW.
Die Pumpe ist mit einem Regler ausgerüstet, der bei Erhöhung des

Schneidwiderstandes die Fördermenge so verringert, dass die
Leistungsaufnahme des Motors konstant bleibt. Wird bei der
Arbeitsbewegung der Zylinder der maximal zulässige Öldruck von ISO atü
überschritten, so steuert die Maschine automatisch auf Rückwärtsbewegung

um. Infolgedessen rutscht das Sperrgut weiter nach unten

Bild 2. Von Roll-Sperrmüll-Zerkleinerungsmaschine

im

trx,F:n

s> & **„
jr-.*

94 Schweiz. Bauzeitung • 83. Jahrgang Hefts ¦ 11. Februar 1965


	Zweckverbände für die Regionalplanung

